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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

DKG-Informationsveranstaltung zu neuen Antikorruptionsregelungen  
 

Antikorruptionsgesetz verunsichert Kliniken 
 

Berlin, 28. April 2017 – In der Diskussion um das im Sommer letzten 

Jahres in Kraft getretene „Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im 

Gesundheitswesen“ hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) die 

nach wie vor bestehenden Unklarheiten kritisiert. „Es besteht eine große 

Unsicherheit bei den Krankenhäusern und auch bei niedergelassenen 

Ärzten, wie die neuen Regelungen des Strafgesetzbuches sich auf 

verschiedene Kooperationsmodelle in der Praxis auswirken“, erklärte 

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum auf der Informations-

veranstaltung „Kooperation oder Korruption?“ in Berlin vor rund 200 

Besuchern aus dem Krankenhauswesen.  

 

Baum betonte, dass die vom Gesetz gewünschten und zum Teil sogar 

vorgegebenen Kooperationen nicht durch die neuen Straftatbestände 

konterkariert werden dürften. So sei die Abgrenzung zwischen noch 

zulässiger Kooperation und möglicherweise schon strafrechtlicher 

relevanter Korruption für die Kliniken schwer einzuschätzen. Große 

Unsicherheiten auf Leistungserbringerseite bestünden vor allem bezüglich 

der Frage, ob bereits eingegangene oder gelebte Verträge mit 

niedergelassenen Ärzten weiterhin ohne Probleme zulässig seien. Dies 

betrifft beispielsweise Kooperationen über die Durchführung von 

stationären und ambulanten Behandlungen (§ 115b SGB V) sowie die 

Zusammenarbeit im stationären Sektor. 

 

„Ohne derartige Kooperationen kommt quasi kein Krankenhaus aus. Es 

muss daher glasklar sein, was unter Berücksichtigung der Neuregelung im 

Strafgesetzbuch bei der Eingehung neuer Kooperationen zu beachten ist, 

um nicht in die Korruptionsfalle zu tappen“, machte der DKG-

Hauptgeschäftsführer deutlich. Zwar werde im Gesetz auf den Schutz 

besonderer Versorgungsverträge explizit hingewiesen. Da aber eine 

präzise Formulierung fehlt, bestehe bei den Kliniken die Sorge, dass es zu 

Verdächtigungen kommen könnte. Dies sei kontraproduktiv und das 
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Gegenteil dessen, was sich der Gesetzgeber mit der sektorenüber-

greifenden Versorgung – als eines der Ziele im Gesundheitswesen – 

vorgestellt habe. „Die Krankenhäuser sind daher gut beraten, sämtliche 

ihrer derzeit bestehenden Kooperationen zu überprüfen“, so Baum.  

 

Im Rahmen der DKG-Informationsveranstaltung „Kooperation oder 

Korruption? Zusammenarbeit von Krankenhäusern und externen 

Leistungserbringern im Lichte der neuen §§ 299a ff. StGB“ beleuchten 

hochkarätige Experten aus dem Bereich Krankenhaus, Wissenschaft, 

Strafverfolgung und Strafverteidigung insbesondere den rechtlichen 

Hintergrund zu den neuen Regelungen und deren Auswirkungen und 

zeigen Lösungsmöglichkeiten auf. 

 

	
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist der Dachverband der Krankenhausträger in 

Deutschland. Sie vertritt die Interessen der 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 

Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben 

wahr. Die 1.956 Krankenhäuser versorgen jährlich 19,2 Millionen stationäre Patienten und rund 20 

Millionen ambulante Behandlungsfälle mit 1,2 Millionen Mitarbeitern. Bei 97 Milliarden Euro 

Jahresumsatz in deutschen Krankenhäusern handelt die DKG für einen maßgeblichen 

Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen. 

 


